
Anlage 1 
zur Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung 

für die Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr 
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 

 
 

Tarif für Personal- und Sachkosten bei Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr 
 
 
I. Personalkosten (Einsatz eigener Feuerwehrangehöriger) 
 

1. Für die Berechnung der Personalkosten sind je Stunde Einsatzdauer eines Feuerweh-
rangehörigen der auf die Arbeitsstunde entfallende Anteil des Tabellenentgeltes der 
Entgeltgruppe 9 Stufe 6 der Vereinigung TVöD VKA zugrunde gelegt, zuzüglich eines 
Zuschlages von 80 v.H. 
 
 

2. Für Sicherheitswachen wird anstelle des nach Ziffer 1 ermittelten Satzes ein einheitli-
cher Betrag von 7,00 EUR je volle Einsatzstunde und Person zugrunde gelegt. 
 
 

3. Einsatz von Personen, die nicht der Feuerwehr angehören (Einsatz Dritter) 
 
Für entstehende Aufwendungen für den Einsatz von Personal Dritter werden die der 
Verbandsgemeinde in Rechnung gestellten Beträge zuzüglich eines Zuschlages von 
25 v.H. der Berechnung der Kostenersätze bei der Gebühr zugrunde gelegt.  
 
 

4. Einsatz von Personal aus Nachbargemeinden 
 
Die entstehenden Aufwendungen für den Einsatz von Personal aus Nachbargemein-
den im Rahmen der Nachbarschaftshilfe (§ 3 Absatz 2 LBKG) werden nach den Sat-
zungen dieser Gemeinde bzw. nach § 36 LBKG festgesetzt. 
 
 

 
II. Sachkosten (Einsatz eigener Geräte) 

 
Die nachstehend angegebenen Beträge beziehen sich – soweit nichts anderes angegeben – 
auf eine Stunde Benutzungsdauer. Beim Einsatz von Fahrzeugen werden deren Einzelgeräte 
nicht gesondert berechnet. 
 

 
 



 
  1. Löschfahrzeuge  EUR 
  1.1 Löschgruppenfahrzeuge LF 8 80,00
   LF 8/6 115,00
   LF 16/TS 115,00
  1.2 Tanklöschfahrzeuge 

 
TLF 8 Unimog 50,00

   KLF 75,00
   TLF 16 130,00
   TLF 24/50 150,00
    
  2. Sonderfahrzeuge  EUR 
  2.1 Drehleiter DLK 23-12 200,00
  2.2 RW-Kran  180,00
  2.3 Schlauchwagen SW 120,00
  2.4 Mehrzweckfahrzeug MZF 80,00
  2.5 Vorausrüstwagen VRW 90,00
  2.6 Gerätewagen - Gefahrgut GW- G2 150,00
    
  3. Sonstige Feuerwehrfahrzeuge  EUR 

  3.1 Einsatzleitwagen ELW 1 40,00
  3.2 Einsatzleitwagen ELW 1.1 60,00
  3.3 Mannschaftswagen MW 30,00
  3.4 Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF 60,00
    
  4. Feuerwehrtechnisches Gerät  EUR 

  4.1 Beleuchtungssatz mit 3 Scheinwerfern   30,00

   Je Scheinwerfer einzeln  10,00
  4.2 Be- und Entlüftungsgeräte   20,00
  4.3 Feuerlöscher/ Kübelspritze  je Tag 15,00
  4.4 Motorsäge   20,00
  4.5 Notstromaggregat   
    bis einschließlich 10 KVA   25,00
  4.6 Öl-Auffangbehälter   
    bis 10 m³ je Einsatz 20,00
    über 10 m³ je Einsatz 25,00
  4.7 Pressluftatmer je Einsatz 50,00
  4.8 Schlauchmaterial B-C-D je Tag 15,00



 
  4.9 Strahlrohr B/C für den 1. Tag 15,00
      je weiterer Tag 5,00
  4.10 Tauchpumpe   30,00
  4.11 Tragkraftspritze über 400 ltr. 40,00
  4.12 Industrie-Sauger   25,00
  4.13 Wärmebildkamera je Einsatz 50,00
  4.14 Ölspurbeseitigungsgerät inkl. Betriebs-

stoffe und Bindemittel 
je Stunde 120,00

 
 
5. Kosten für den Einsatz von Geräten Dritter 

 
Für entstehende Aufwendungen für den Einsatz von Geräten und Material Dritter wer-
den die der Verbandsgemeinde in Rechnung gestellten Beträge zuzüglich eines Zu-
schlages von 25 v.H. der Berechnung der Kostenersätze bzw. der Gebühren zugrun-
de gelegt. 
 
 

6. Kosten für den Einsatz von Geräten von Nachbargemeinden im Rahmen der Nach-
barschaftshilfe nach § 3 Absatz 2 LBKG 
 
Für eingesetzte Fahrzeuge und Geräte von Nachbargemeinden werden nach den 
Satzungen dieser Gemeinden bzw. nach § 36 LBKG Kostenersätze bzw. Gebühren 
festgesetzt. 
 

 
 
III. Arbeiten an fremdem Gerät 

 
    EUR 

  1. Füllen von Pressluftflaschen für Feuerwehren pro 
Liter 

  5,00

  2. Einbinden von Schlauchkupplungen     

   B-Druckschläuche je Stück 9,00
   C-Druckschläuche je Stück 6,00
   D-Druckschläuche je Stück 5,00

  3. Schläuche  
   waschen- trocknen- prüfen je Stück 13,00

  4. Vulkanisieren von Schläuchen je Flickstelle 3,00

  5. Arbeitsleinen/Sicherheitsgurte je Stück 6,00

 



IV. Sonstige Einsatzkosten 
 
 

    EUR 
  1. Wohnungsöffnung ohne akute Gefahr 60,00
  2. Beseitigung eines Wespennestes 40,00
  3. Missbräuchliche Alarmierung der Feuerwehr 600,00

  4. Pauschalbetrag für die Entsorgung von belastendem Ölbindemittel 
pro Sack 

20,00

  5. Auslösen eines Falschalarms durch eine Brandmeldeanlage 400,00

 


